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Entsprechend dem Antrag der IV. Fachkommission zu dem Haushaltsplan für die Ver¬
waltung der landwirtschaftlichen Angelegenheiten nebst

Anlage ^, Voranschlagfür die Provinzial-Wein- und Obstbauschule zu Trier,
Anlage L, Voranschlagfür die Provinzial-Wein- und Obstbauschule zu Kreuznach,
Anlage 0, Voranschlagfür die Provinzial-Wein- und Obstbauschule zu Ahrweiler

für das Rechnungsjahrvom 1. April 1911 bis 31, März 1912, der I. Fachkommissionzu dem
Haushaltsplan über die Besoldungenund anderen personlichen Ausgaben für die

H,. bei der Landes-VersicherungsanftaltRheinprovinz,
L, bei den Schiedsgerichten für die Arbeiterversicherung

beschäftigten Provinzialbeamtenfür das Kalenderjahrvom 1. Januar 1911 bis 31. Dezember1911
und zu dem Haushaltsplan über die Verwaltungstoftendes Genossenschaftsvorstandes der Rheinischen
landwirtschaftlichen Bcrufsgcnossenschaft für das Kalenderjahrvom 1. Januar 1911 bis 31. Dezem¬
ber 1911 werden diese Haushaltspläne unverändert angenommen.

Der Rest der Tagesordnung wird abgesetzt und in die nächste Plenar-Sitzung verwiesen.
Auf einen aus dem Hause geäußerten Wunschwerden die Ersatzwahlen für den Provinzial-

ausschußauf die Tagesordnung für Samstag gesetzt.
Mit Zustimmung des Hauses wird die nächste Plenarsitzung auf Donnerstag vormittags

11 Uhr anberaumt.
Weiteres war nicht zu verhandeln.

Schluß der Sitzung 2" Uhr.

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Spiritus. Lembke, von Schütz.

Vierte Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaalsdes Ständehauses zu Düsseldorf

am Donnerstag, den 9. März 1911.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 1t '/° Uhr.
Das Geschäftsprotokollder gestrigen Sitzung liegt auf dem Tische des Hauses zur

Einsicht offen.
Schriftführer für heute sind die AbgeordnetenDr. von Wülfing und von Eyncrn.

2g, Eingegangenist der nachstehende von 2b Abgeordnetenunterzeichnete Antrag:
A!^66-'- „Der Prouinzillllandtag wolle beschließen: Der Provinzialausschuß wird ersucht, in

eine Prüfung der Frage einzutreten, ob nicht für die Rheinprouinz, ähnlich wie für
Westfalen ein zurzeit dem PreußischenLandtage vorliegenderGesetzentwurfvorsieht,
eine Beschränkung der fortgesetzt steigenden Zahl der Provinziallandtags - Abgeordneten
einzuführensei, und gegebenenfalls dem nächsten Provinziallandtage eine entsprechende
Vorlage zu machen."

Dieser Antrag geht an die I. Fachtommission.
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Es wird sodann in die Erledigung der Tagesordnung eingetreten. Diese besteht aus den
unerledigt gebliebenenTeilen der gestrigen Tagesordnung und den nachstehendenAntragen der
Fachkommissionen.
Antrag der I. Fachkommissionzum Haushaltsplan über die Verwaltungstosten der üandesbank

der Rheinprovinz für das Rechnungsjahrvom 1. April 1911 bis 31. März 1912.
Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Piovinzialausschusscs,betreffend

Abänderung des Reglements, betreffend die Fürsorge für die Witwen und Waisen der
Provinzilllbeamtender Rhcinprovinz.

Antrag der I Fachkommission zu dem Haushaltsplan
ll) zur Zahlung von Ruhegehältern :c. an Provinzialbeamteund von Witwen- und Waisen-

geldcrn sowie Unterstützungenan deren Hinterbliebene,
b) zur Zahlung von Invalidengeldern (Unterstützungen)und Witwen- und Wcüsengeldern

an nicht ruhegehaltsberechtigteAngestellteund Arbeiter bczw. deren Hinterbliebene,
o) über die Dr. Klein-Stiftung
für das Rechnungsjahrvom 1. April 1911 bis 31. März 1912.

Antrag der I. Fachkommission zur Petition der Kanzleibeamtender Provinzialverwaltung und der
aus dem Militäranwärterstande hervorgegangenenProvinzialstraßenmcister,welche die An¬
rechnung der Militärdienstzeit auf das Vesoldungsdienstalternach den Bestimmungen der
Allerhöchsten Kcibinettsordrevom 22. März 1909 beantragen.

Antrag der I. Fachkommissionzur Petition des pensionierten ProvinzialstraßenaufsehersIske in
Birkesdorf. Kreis Düren, welcher um unverkürzteZahlung seiner Zivilpension (ohne Abzug
der Militiirpcnsion von jährlich 252 Mark) aus Provinzialfonds bittet.

Antrag der vereinigten II, und IV. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzial-
ausschusses, betreffend den Erwerb von Oedländereienzwecks Melioration durch Korrigenden
der Provinzilll-Arbeitsanstalt und späterer Verwendung der melioriertenGelände zur inneren
Kolonisation.

Antrag der II. Fachkommission zu den Haushaltsplänen der Provinzial-Blindenanstalten zu Düren
(Elisabeth-Stiftung) und Neuwied (AugusteViktoria-Haus) sowie über den Unterstützungsfonds
für Blinde für das Rechnungsjahrvom 1. April 1911 bis 31. März 1912.

Antrag der II. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
das Gesuch des Zentralvorstandes des Oberlinvcreins zu Nowawes vom 22. Dezember 1910
um eine Beihilfe zum Bau eines deutschen TaubstummblinoenheimZ.

Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan über die Kosten der Leitung und Beauf¬
sichtigung der baulichen Unterhaltungsarbeiten, sowie über den Fonds zur Erneuerung
maschineller Anlagen in den Provinzialanstalteu für das Rechnungsjahr vom 1, April 1911
bis 31. März 1912.

Antrag der I Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Prouinzialausschusfes,betreffend die
Bewilligung von Beihilfen zur Beseitigung der Hochwasserschäden im Ahrtal.

Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan über das Hebammenwesen einschließlich der
Hebammenlehillnstaltenzu Cöln und Elberfeld für das Rechnungsjahrvom 1. April 1911
bis 31. März 1912.

Antrag der II. Fachkommission zu den Haushaltsplänen der Prouinzial-Heil- und Pflegcanstalten
zu Andcrnach, Bonn, Düren, Galkhausen. Grafenberg, Iohnnnistal und Merzig für das
Rechnungsjahrvom 1. April 1911 bes 31. März 1912.
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Antrag der II, Fachkommission zu dem Bericht und den Anträgen des Proviuzialcmsschusses,
betreffend den Bau und die Eröffnung der Provinzial-Heil- und PstcgeanstaltVcdburgbei Cleve.

Antrag der II, Fachkommission zur Petition der Pfleger der Heil° und Pflcgeanstalt Düren um
Erhöhung des Lohnes und der Mictscntschädigung,um Versicherungbei einer Unfallucr-
sicherungsgcsellschaftsowie um definitive Anstellung,

Antrag der II, Fachkommission zu dem Haushaltsplan für die erweiterte Armenpflegeauf Grund
des Gesetzes vom 11. Juli 1891 nebst Voranschlagfür die Provinzial-Pflegeanstalt zu Cöln-
Lindenthal für das Rechnnngsjahr vom 1. April 1911 bis 31. März 1912.

Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan der Provinzicil-Arbeitsanstaltzu Brauweilcr
für das Rechnungsjahrvom 1. April 1911 bis 31. März 1912.

Antrag der II. Fachkommissionzu dem Haushaltsplan des Landarmenhauses zu Trier für das
Rechnungsjahrvom 1. April 1911 bis 31. März 1912.

Antrag der II. Fachkommission zu dem Hcmshaltsplau über die Unterstützungmilder Stiftungen
und Wohltätigkeitscmstlllten,sowie über die Kosten der Unterbringung und des Unterhaltes
von Epileptikern, Idioten, Blinden, Trinkern und Krüppeln aus der Nheinprovinz, welche
bezw. deren Angehörige keinen Anspruch auf öffentliche Armenpflege haben, für das Rechnungs¬
jahr vom 1. April 1911 bis 31. März 1912.

Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan für die Verwaltung des Landarmenwefcns
für das Rechnungsjahr vom 1. April 1911 bis 31, März 1912.

Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan der Polizeistrafgeldcrfondsund des Ghrcn-
breitsteiner allgemeinen Armenfonds für das Rechnungsjahrvom 1. April 1911 bis 31. März 1912.

Antrag der II. Fachkommissionzu dem Bericht des Provinzialausschussesüber die im Jahre
1910 erfolgten Bewilligungen von Beihilfen für Armenzwecke gemäß § 5 Absatz 3 des
Gesetzes vom 2. Juni 1902, betreffend die Ueberweifungweiterer Dotationsrenten an die
Provinzilllverbände.

Antrag der III. Fachkommissionzu der Petition des Kreisausschussesdes Kreises Neuwied auf
Bereitstellung eines Beitrages bis zu 47 000 Mark zur Verlegung der Provinzicilstraßebeim
Dorfe Irlich unter gleichzeitiger Herstellung einer neuen Brücke über die Wied.

Der Antrag der IV. Fachkommission, betreffend
I. Erhöhung der Mittel zur weiteren Unterstützungder Herstclluugvon Wasserleitungen

und
II. Bitte an die Königliche Stacitsregierung um Vorlage eines Gesetzentwurfszur Er¬

leichterungder Durchführungvon Zusammenlegungen
schlägt nachstehenden Beschluß vor:

„Der Prouinzillllandtag wolle
I. zu folgenderEntschließungfeine Zustimmung erteilen:

Die Erhöhung der Mittel zur weiteren Unterstützungder Herstellungvon Wasser¬
leitungen wird als ein dringendes Bedürfnis anerkannt.
Der Provinzialausfchuß wird ersucht, auf eine namhafte Erhöhung des Wcstfonds
zur Gewährung von Beihilfen für Wasserleitungszweckc hinzuwirkeu.

II. bcfchließen:
Der Provinzialausfchußwird beauftragt, die Königliche Stciatsregierung zu bitten,
fchon dem nächsten Provinziallandtage eine Gesetzcsvorlagezu machen, durch die
die Voraussetzungenfür die Durchführung der Zusammenlegungerleichtertwerden."

Der Prouinzillllandtag beschließt im Sinne des Antrages.
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Anl,'"gc 20.

Auf den Antrag der IV. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Proviuzial-^i'/Z/^
ausschusses, betreffend die Verlängerung des zwischen dem Provinzialuerbandeder Rheinprovinz und —^~
der Landwirtschaftskllmmerder Rheinprovinz wegen der Verwaltung und Unterhaltung der land¬
wirtschaftlichen WinterschulenabgeschlossenenVertrags ermächtigt der Provinziallandtag den Pro-
vinzilllausschuß,den Vertrag mit der Landwirtschaftskammerwegen der Verwaltung und Unter¬
haltung der landwirtschaftlichen Winterschulenauf die weitere Dauer von 10 Jahren, vom 1. April
1911 an, zu verlängern.

Entsprechend dem Antrag der I. Fachkommission wird der Haushaltsplan über die Ver¬
waltungskostender Provinzial-Feuerversicherungsanstaltder Rheinprovinz für das Kalenderjahrvom
1. Januar 1911 bis 31. Dezember 1911 unverändert angenommen. I^M 2^

Auf den Antrag der I, Fachkommifsionzu dem Bericht und Antrag des Provinzial-^bis^^
ausschusses,betreffend den Erlaß einer neuen Satzung für die Pruvinzial-Feucrversicherungsanstalt "^^
der Rheinprovinz erteilt der Provinziallandtag zu dem Entwurf in der von dem Herrn Minister
gewünschten Fassung seine Genehmigung. Seite^ZA

Die I, Fachkommissionstellt zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend ^^404.
die Uebernahmeweiterer Versicherungszwcige folgendenAntrag:

Der Provinziallandtag wolle beschließen:
„Vorbehaltlichder erforderlichen Zustimmungder Königl. Staatsregierung zu geuehmigen,
daß die Provinzial-Feuerversicherungsanstaltder Rheiuprovinz ueben der eigentlichen
Feuerversicherungkünftig auch den Betrieb der Versicherunggegen Mietverlust, gegen
Einbruchsdiebstahlund Beraubung, gegen Wasserlcitungsschäden und der Glasversicherung
aufnimmt."

Es wird demgemäß beschlossen. Se>"^ 2i,
Auf den Antrag der IV. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzial- bis "2^

ausschusses, betreffend
I. die Errichtung einer landwirtschaftlichen Winterschule in Kempen im Kreise Kempen, und

II. die Anbiederung einer landwirtschaftlichen Winterschule an die Provinzial-Wein- und
Obstbauschule zu Kreuznachbeschließt der Provinziallandtag:

I. der Errichtung einer landwirtschaftlichenWinterschule in Kempen im Kreise Kempen
zuzustimmen und die Zahlung des von der Provinz vertragsmäßig zu leistenden Zu¬
schussesund des Beitrages zum Pensions-Haushaltsplau zu genehmigen,

II. erklärt sich damit einverstanden, daß der vom Kreise Kreuznachfür die Angliederung
einer landwirtschaftlichenWinterschnle an die dortige Provinzial-Wein- und Obst-
bauschule zu leistende Zuschußauf jährlich 3080 Mark festgesetztwird. I"".ic ZZ,

Entsprechenddem Antrag der IV. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag deZ^A/Z««^
Provinzialausschusses,betreffend die Bewilliguugvon Beihilfen zur Regulierungder unteren Wupper,
der Kalflack und des Sayubaches, bewilligt der Provinziallandtag als Beihilfen zu den Kosten der
Regulierung der unteren Wupper 36 000 Mark, der Kalflack 52 000 Mark — davon zahlbar
30000 Mark im Rechnungsjahr 1911, der Rest im Rechnungsjahr 1912 — des Saynbaches
27 000 Mark unter der Voraussetzung,daß die Staatsregierung mindestens die gleichen Beiträge
leistet und genehmigtferner, daß der im Rechnungsjahr 1911 zahlbare Betrag von 93 000 Mark
aus Titel V Nr. 10 des Haupt-Haushaltsplanes gezahlt wird. IA"ge Z^

Die I. Fachkommissionschlägt zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, ü,/'^'
betreffend Stellungnahme des Provinziallandtages zur Gründung einer Iwangsgenossenschaftzum
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Zwecke der Regelung der Vorstut und der Abwasserreinigung im linksrheinischen Industriegebiet
am Niederrhein folgenden Beschluß vor:

„Der Provinzillllandtag nimmt von dem Entwurf eines Gesetzes behufs Gründung
einer Zwangsgenossenschaft zum Zwecke der Regelung der Vorstut und der Abwasser¬
reinigung im linksrheinischen Industriegebiet zwischen dem Rhein und der Landesgrenze
Kenntnis, erklärt sich mit dem Ziele, das durch Errichtung einer Zwangsgenossenschaft
erreicht werden soll, grundsätzlich einverstanden, hält aber eine nähere Prüfung für not¬
wendig und beauftragt damit den Plovinzialausfchuß,welcher darüber dem Provinzilll¬
landtag berichten soll."

Der Provinzillllandtag beschließt,die Angelegenheit an die I. Fachkommissionzurück«
zuverweisen,da sich inzwischenneue Momentezur Beurteilungdes Veratungsgegcnstandesergebenhaben.

Der stellvertretende Vorsitzende übernimmt den Vorsitz.
Auf den Antrag der IV, Fachkommissionwird der Haushaltsplan über die Verwaltung

der Fonds zur Gewährung von Viehentschädigungen infolge:
a) von Rotz und Lungenseuche (Reichsgesetzvom 23. Juni 1880, betreffenddie Abwehr-

uud Unterdrückungvon Viehseuchen, und Ausführuugsgesetz vom 12. März 1891),
d) von Milz- und Rauschbrand (Gesetz vom 22. April 1892), betreffenddie Entschädigung

für an Milz» und Naufchbrand gefallene Tiere)
für das Rechnungsjahrvom 1. April 1911 bis 31. März 1912 unverändert angenommen.

Auf den Antrag der IV. Fachkommission wird die Petition des Theodor Franken in
Goch, betreffendGewährung von Entschädigungenfür an Rauschbrand eingegangenePferde, dem
Provinzialausschußzur Erledigung überwiesen.

Auf den Antrag der I. Fachkommifsionzum Haushaltsplan über die Verwaltungskosten
der Landesbankder Rheinproninz für das Rechnungsjahrvom 1. April 1911 bis 31. März 1912
befchließt der Provinzillllandtag, den vorbczeichneten Haushaltsplan mit der Maßnahme unver-

Nnwge ^ ändert anzunehmen,daß bei Titel I Nr. 8 statt 17, 18 Assistentenstellen aufzuführenfind.
^3z"oK. Nach dem Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzial-

llusschusses, betreffendAbänderung des Reglements, betreffenddie Fürsorge für die Witwen und
Waifen der Provinzialbeamten der Rheinproninz, foll dem § 2 Abfatz 2 des gencmnten Reglements
diefelbe Fafsung gegeben werden, welche die entsprechende Bestimmung in dem Reichs-Beamtcn-
hinterbliebenengesetze vom 17. Mai 1907 hat, nämlich: „Das Witwengeld soll jedoch vorbehaltlich
der in § 4 verordnetenBeschränkungmindestens300 Mark und höchstens 5000 Mark betragen."

Der Provinzillllandtag erklärt sich mit der vorgeschlagenen Aenderung einverstanden.
Auf den Antrag der I. Fachkommission wird der Haushaltsplan
».) zur Zahlung von Ruhegehältern :c, an Prouinzialbeamte und von Witwen- und

Waisengeldernsowie Unterstützungenan deren Hinterbliebene,
K) zur Zahlung von Invalidengeldern (Unterstützungen) und Witwen- und Waiscngoldern

an nicht ruhegehaltsberechtigteAngestellteund Arbeiter bezw, deren Hinterbliebene,
o) über die Dr. Klein-Stiftnng

für das Rechnungsjahr vom 1, April 1911 bis 31. März 1912 unverändert angenommen.
Die I, Fachkommifsion schlägt zur Petition der Kanzleibeamtcnder Provinzialvcrwaltung

und der aus dem Militäranwärterstande heruorgegangenenProvinzialstraßenmeistcr,welche die
Anrechnung der Militärdienstzeit auf das Bcsoldungsdienstaltcrnach den Bestimmungender Aller-
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höchsten Kabinettsordre vom 22. März 1909 beantragen, Ablehnung vor. Es wird demgemäß
beschlossen.

Auf den Antrag der I. Fachkommissionzu der erneuten Petition des pensionierten
ProvinzilllstraßenaufsehersIske in Virkesdorf, Kreis Düren, welcher um unverkürzte Zahlung seiner
Zivilpension (ohne Abzug der Militärpension von jährlich 252 Mark) aus Provinzialfonds bittet,
beschließt der Provinziallandtag endgültige Ablehnung.

Der Vorsitzende übernimmt den Vorsitz. HA^ ^-
Auf den Antrag der vereinigtenII. und IV. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag ^is ^"

des Provinzialcmsschusses,betreffend den Erwerb von Oedländereien zwecks Melioration durch
Korrigenden der Provinzial-Arbeitsanstalt und späterer Verwendung der meliorierten Gelände zur
inneren Kolonisation, faßt der Provinziallandtag den nachstehenden Beschluß:

1. „Der Provinzialausschußwird ermächtigt, die in der Vorlage des Provinzialausschusses
aufgeführten Oedländereien mit etwaigen Abrundnngen und Ergänzungen für den
Provinzialverbandzu erwerben,die Ländereien zu meliorieren,die Meliorationsflächen,
eventuell nach Errichtunglandwirtschaftlicher Gebäude,zu verpachten oder zu veräußern.

2. Die zur Durchführungder Beschlüsseunter 1 erforderlichen Mittel sind vorschußweise
bei der Landesbank zu entnehmen. Von diesem Vorschußsind die Einnahmen aus
den Nutzungender Grundstücke sowie aus Verpachtungenund Veräußerungenabzu¬
schreiben. Der nach vollständiger Durchführungder unter 1 vorgesehenenMaßnahmen
noch nicht gedeckte Rest des Vorschusses soll durch eine Anleihe gedecktwerden, welche
zu dem zu erlangendengünstigsten Zinsfuß zu verzinfenund mit 3«/« zu tilgen ist.
Die zur Verzinsung und Tilgung dieser Anleihe erforderlichen Beträge sind in den
Haushaltsplan der Provinzial-Arbeitsanstalt Blauweiler einzustellen,"

Entsprechend dem Antrag der II. Fachkommission werden die Haushaltspläne der Provinzial-
Blindenanstalten zu Düren (Elisabeth-Stiftung) und Neuwied (Auguste Viktoria-Haus) sowie über
den Unterstützungsfond für Blinde für das Rechnungsjahr vom 1. April 1911 bis 31. März 1912
unverändert angenommen. <Z"^ ^2,

Auf den Antrag der II. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzial-^1/" ^
ausschusses,betreffend das Gesuch des Imtralvorstandes des Oberlinvereins zu Nowawes vom
22. Dezember 1910 um eine Beihilfe zum Bau eines deutschen Taubstummblindenheims,beschließt
der Provinziallandtag dem Gesuche des Ientralvorftandes nicht zu entsprechen.

Der Haushaltsplan über die Kosten der Leitung und Beaufsichtigungder baulichen Unter-
haltungsarbeiten, sowie über den Fonds zur Erneuerung mafchiueller Anlagen in den Provinzial-
anstalten für das Rechnungsjahr vom 1 April 1911 bis 31. März 1912, wird nnvernndert
angenommen.

Auf den Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzial¬
ausschusses,betreffend die Bewilligung von Beihilfen zur Beseitigung der Hochwasserschäden im
Ahrtal, beschließt der Provinziallandtag wie folgt:

1. „Für die Beseitigungder durch das Hochwasser am 12. Juni 1910 an Provinzial-
straßen und -Brücken im Ahrgebiet entstandenen Schäden wird ein Betrag von
275400 Mark zur Verfügung gestellt.

2. Zur Gewährung von Beihilfen an Kreise, Gemeindenund Verbände zu den Kosten
der Beseitigung des durch dasselbe Hochwasseran Wegen, Brücken, Bachläufen,
Meliorations- und sonstigen Anlagen entstandenen Schadens wird ein Betrag bis zur
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Höhe von 572 700 Mark sowie zur Beseitigungsonstiger Schäden 7200 Mark mit
dem Vorbehalt zur Verfügung gestellt, daß aus Staatsmittel» ein mindestensgleich
hoher Betrag gewährt wird.

3. Zur Deckung der nach Ziffer 1 und 2 des Beschlusses entstehenden Ausgaben sowie
der Kosten der Aufnahme der Anleihe ist eine Anleihe bis zur Höhe von 874 000
Mark aufzunehmen,welche mit 4«/<> zu verzinsen und mit 6«/« und den durch die
Tilgung ersparten Zinsen zu tilgen ist."

Der stellvertretende Vorsitzende übernimmt den Vorsitz.
Entsprechend dem Antrag der II. Fachkommissionzu dem Hanshaltsplan über das Hebammen¬

wesen einschließlichder Hebammenlehranstaltenzu Cöln und Glberfeldfür das Rechnungsjahr vom
1. April 1911 bis 31. März 1912 und zu den Haushaltsplänen der Provinzial-Heil- und Pflege-
anstalten zu Andernach,Bonn, Düren, Galkhausen, Grafenberg, Iohannistal und Merzig für das
Rechnungsjahrvom 1. April 1911 bis 31. März 1912 werden diese Haushaltspläne unverändert

Mwge 22' angenommen.
^^22b- Auf den Antrag der II. Fachkommission zu dem Bericht und den Anträgen des Provinzial-

——^ ausschusses, betreffend den Bau uud die Eröffnung der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Bedburg
bei Eleve, nimmt der Provinziallandtag von dem Bericht Kenntnis und erklärt sich mit den
gemachten Vorschlägen einverstanden.

Die II. Fachkommission beantragt zu der Petition der Pfleger der Heil- und Pflegeanstalt
Düren um Erhöhung des Lohnes und der Mietsentschädigung,um Versicherungbei einer Unfall'
Versicherungsgesellschaftsowie um definitiveAnstellung Ueberweisung an den Provinzialausschußzur
Erledigung. Es wird demgemäßbeschlossen.

Die Haushaltspläne für die erweiterteArmenpflegeauf Grund des Gesetzes vom 11. Juli
1891 nebst Voranschlagfür die Provinzml-Pflegeanstalt zu CölmLindenthal für das Rechnungsjahr
vom 1. April 1911 bis 31. März 1912, der Provinzial-Arbeitscmstalt zu Brauweiler für das
Rechnungsjahr vom 1. April 1911 bis 31. März 1912, des Landarmenhaufeszu Trier für das
Rechnungsjahrvom 1. April 1911 bis 31. März 1912, über die Unterstützungmilder Stiftungen
und Wohltätigkeitsanstalten, fowie über die Kosten der Unterbringung und des Unterhaltes von
Epileptikern,Idioten, Blinden, Trinlern und Krüppeln aus der Rheinprovinz, welche bezw. deren
Angehörigekeinen Anspruchauf öffentliche Armenpflege haben, für das Rechnungsjahr vom 1. April
1911 bis 31. März 1912, für die Verwaltung des Landarmenwefensfür das Rechnungsjahr vom
1. April 1911 bis 31. März 1912 und der Polizeistrafgelderfondsund des Ehrenbreitsteiner
allgemeinenArmenfonds für das Rechnungsjahr vom 1. April 1911 bis 31. März 1912 werden

<^e ^' unverändert angenommen.
S"""^ Der Bericht des Provinzialausfchussesüber die im Jahre 1910 erfolgten Bewilligungen

^b^L-^v^ Beihilfen für Armenzwecke gemäß § 5 Absatz 8 des Gesetzes vom 2. Juni 1902, betreffend
die Ueberweisungweiterer Dotationsrenten an die Provinzialverbände, wird durch Kenntnisnahme
für erledigt erklärt.

Die III. Fachkommission schlägt zu der Petition des Kreisausschusses des KreisesNeuwied
auf Bereitstellung eines Beitrages bis zu 47 000 Mark zur Verlegung der Provinzialstraße beim
Dorfe Irlich unter gleichzeitiger Herstellungeiner neuen Brücke über die Wied folgenden Beschluß vor:
„Der Provinziallandtag wolle beschließen, dem vorerwähnten Antrage des Kreisausschussesder

Kreises Neuwied dahin zu entsprechen, daß 47 000 Mark in 2 Iahresteilen für die zwei
kommendenHaushaltsjahre von der Provinz unter folgenden Bedingungenbereit gestellt werde«;
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